
Reparatur- und Kundendienstbedingungen  
der  M. u. W. Schlecker Elektrische Anlagen GmbH 

1. Eigentumsvorbehalt 
Die verkauften Gegenstände und Anlagen bleiben Eigentum der M. u. W. Schlecker GmbH bis zur 
Erfüllung sämtlicher aus diesem Vertrag ihm gegen den Kunden zustehender Ansprüche 
Ist der Kunde Unternehmer so ist ihm die Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang 
unter der Voraussetzung gestattet, dass die Forderungen aus dem Weiterverkauf gegenüber 
seinen Abnehmern oder Dritten einschließlich sämtlicher Nebenrechte in Höhe der 
Rechnungswerte der M. u. W. Schlecker GmbH bereits jetzt an diese abgetreten werden. 
Der M. u. W. Schlecker GmbH steht wegen ihrer Forderung aus dem Auftrag ein Pfandrecht an 
dem aufgrund des Auftrags in ihren Besitz gelangten Gegenstand des Kunden zu. Das Pfandrecht 
kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und 
sonstigen Leistungen geltend gemacht werden.  

2. Gewährleistung und Haftung 
Die Gewährleistungsfrist für die erbrachten Arbeitsleistungen im Zuge von Reparaturen beträgt 6 
Monate, für dabei verwendetes und eingebautes oder ausgetauschtes Material beträgt die 
Gewährleistungsfrist 1 Jahr.  
Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen. 
Der Kunde hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass der beanstandete Gegenstand zur 
Untersuchung und Durchführung der Nacherfüllung zur Verfügung steht.  
Ist die M. u. W. Schlecker GmbH zur Nacherfüllung verpflichtet, kann sie diese nach eigener Wahl 
durch Beseitigung des Mangels oder durch Neuherstellung des Werkes erbringen.  

3. Haftung auf Schadenersatz  
Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung der M. u. W. Schlecker GmbH oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, haftet die M. u. W. 
Schlecker GmbH nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
Für Schäden, die auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten infolge leichter Fahrlässigkeit 
der M. u. W. Schlecker GmbH, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist 
die Haftung der M. u. W. Schlecker GmbH auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis 
maximal zum doppelten Wert des Liefergegenstandes begrenzt. 
Schadenersatzansprüche für sonstige Schäden bei der Verletzung von Nebenpflichten oder nicht 
wesentlichen Pflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 

4. Kosten für die nicht durchgeführten Aufträge  
Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird – auch im Falle, dass keine Gewährleistungsarbeiten 
vorliegen - der entstandene und zu belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn 
ein Auftrag nicht durchgeführt werden kann, weil:  
• der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln der Technik nicht festgestellt werden 

konnte;  
• der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt;  
• der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde;  
• die Empfangsbedingungen bei Nutzung entsprechender Produkte aus dem Bereich 

Unterhaltungselektronik nicht einwandfrei gegeben sind. 
5. Preise und Zahlungsbedingungen 

Die Endpreise verstehen sich ab Betriebssitz der M. u. W. Schlecker GmbH inkl. Mehrwertsteuer. 
Alle Rechnungsbeträge sind sofort nach Übergabe der Gegenstände in einer Summe zahlbar. 
Teilzahlungen bei Verkäufen sind nur möglich, wenn sie vorher schriftlich vereinbart wurden. 
Wird Rechnungsstellung vereinbart so sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne 
Abzug kontowirksam auf die in der Rechnung angegebenen Kontoverbindungen zahlbar. 

6. Gerichtsstand 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist 
ausschließlicher Gerichtsstand Ulm. 


